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Hansestadt Stendal Hansestadt Stendal, 14.10.2020
Der Vorsitzende 

Bekanntmachung
Haupt- und Personalausschuss

Zu der am Montag,

den 26.10.2020 um 17:00 Uhr im Rathausfestsaal, Markt 1, 39576 Hansestadt Stendal,

stattfindenden außerordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Haupt- und  
Personalausschusses lade ich Sie hiermit herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1    Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss-

fähigkeit
2   Feststellung der Tagesordnung
3   Informationen des Oberbürgermeisters
4    Beschlussfassung über die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

14.09.2020 und 12.10.2020
5   Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung
6    Erneuter Antrag des Ortschaftsrates Borstel zur Herstellung der A VII/059/1 

Beleuchtung des Radweges zwischen dem OT Borstel und der  
Hansestadt Stendal - Widerspruch

7   Anfragen/Anregungen 

Nicht öffentlicher Teil
8   Informationen des Oberbürgermeisters 
9    Beschlussfassung über die Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung  

vom 14.09.2020 und 12.10.2020
10   Personalangelegenheit VII/0332
11   Anfragen/Anregungen 

Klaus Schmotz
Vorsitzender

Hansestadt Stendal Hansestadt Stendal, 21.10.2020
Der Vorsitzende 

Bekanntmachung
Stadtseniorenrat

Zu der am Mittwoch, den 04.11.2020 um 15:00 Uhr im Rathausfestsaal, Markt 1,  
39576 Hansestadt Stendal, stattfindenden konstituierenden Sitzung des Stadtsenioren- 
rates lade ich Sie hiermit recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1 Begrüßung und Eröffnung durch den Oberbürgermeister
2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
3 Verabschiedung ausgeschiedener Mitglieder
4  Verpflichtung der berufenen Mitglieder des Stadtseniorenrates auf uneigennützige und 

verantwortungsvolle Wahrnehmung des Ehrenamtes
5 Wahl der/des Vorsitzenden des Stadtseniorenrates
6 Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Stadtseniorenrates

7 Wahl des Kassenwartes des Stadtseniorenrates
8 Wahl der/des Schriftführerin/-s des Stadtseniorenrates
9 Beratung über die Einführung einer Geschäftsordnung des Stadtseniorenrates
10 sonstiges

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister

Hansestadt Stendal

2. Satzung
zur Änderung der Friedhofssatzung der Hansestadt Stendal

Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 11 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372), sowie 
des § 25 Abs. 1 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesens des Lan-
des Sachsen-Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - BestattG LSA) vom 
05.02.2002 (GVBl. LSA S. 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2011 (GVBl. LSA 
S. 136, 148), hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 28.09.2020 die fol-
gende Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Hansestadt Stendal vom 12.07.2016 
(Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 03.08.2016, S. 95), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 15.10.2019 (Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 06.11.2019, S. 263), beschlossen:

Art. I
Änderungen

1. § 6 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „während der von der Stadt festgesetzten Zeiten“ 

durch die Worte „montags bis freitags von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags von  
6.00 Uhr bis 13.00 Uhr“ ersetzt.

b)  Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: „Die Einfahrtstore sind nach jeder 
Durchfahrt zu schließen. Hiervon ausgenommen ist die notwendige Öffnung für Trauer-
züge.“

2. § 8 wird wie folgt geändert:
  In Absatz 1 Satz 1, 2. Halbsatz wird das Wort „angemessenen“ durch das Wort „ent-

sprechenden“ ersetzt. Das Wort „vergehen“ wird durch die Worte „biologisch abgebaut 
werden“ ersetzt.

3. § 17 wird wie folgt geändert:
  Nach § 17 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: „Weitere Zusätze sind nur in 

schwarzer Farbe zulässig; sie bedürfen der Zustimmung der Hansestadt Stendal.“

4. § 18 wird wie folgt geändert:
a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: „Die Fertigung und Anbringung der 

Grabmalbeschriftung, die Name, Vorname sowie Geburts- und Sterbedaten umfasst, wird 
auf Antrag durch die Hansestadt Stendal veranlasst.“

b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. In diesem Absatz wird nach der Zahl „3“ die An-
gabe „S. 1 und 4“ eingefügt.

5. § 22 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „geschützt“ die Worte „und werden in ihrer 

Gesamtstruktur mit den Quartiersformen erhalten“ eingefügt.
b)  In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „verzeichnet“ der Punkt durch ein Semikolon er-

setzt und die Worte „die Anlage 12 enthält die denkmalrechtliche Ausweisung der Fried-
hofsteile.“ eingefügt.
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c)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: „Die Erdreihengräber auf dem Fried-
hofsteil III und die Urnenwahlgräber (UWG II) auf dem Friedhofsteil I werden durch die 
Hansestadt Stendal mit ebenerdigen Grabumrandungen aus Steinplatten versehen. Die 
Umrandung ist als Bestandteil der Grabstätte durch die verfügungsberechtigte Person in 
einem verkehrssicheren und gleichmäßigen Zustand zu erhalten und bei Bedarf auszu-
bessern.“

d) Die bisherigen Absätze 6 bis 9 werden die Absätze 7 bis 10.
e)  Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 11. Gleichzeitig wird nach Satz 2 der Satz  

„Die Verwendung elektrisch betriebener Grabbeleuchtung ist unzulässig.“ eingefügt.

6. § 23 wird wie folgt geändert:
  In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Kleingehölzen“ durch die Wörter „Gehölzen oder 

Stauden“ ersetzt. In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „50 cm“ durch die Angabe „150 
cm“ ersetzt.

7. § 24 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „zwölfwöchiger“ durch das Wort „achtwöchiger“  

ersetzt.
b)  In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „zwölfwöchiger“ durch das Wort „achtwöchiger“  

ersetzt.

8. § 28 wird wie folgt geändert:
a)  In Absatz 3 wird das Wort „Friedhofsverwaltung“ durch das Wort „Hansestadt Stendal“ 

ersetzt.
b)  Nach dem Wort „Hansestadt Stendal“ werden folgende Worte eingefügt: „die Fertigstel-

lung der Grabmalanlage unverzüglich schriftlich anzuzeigen und“

9. § 35 wird wie folgt geändert:
  In Absatz 1 Ziffer 4 wird nach der Angabe „§ 6 Abs. 2, 5“ ein Komma gesetzt und die 

Angabe „6 und 7“ angefügt. Nach dem Wort „lagert“ werden die Worte „oder die Ein-
fahrtstore nicht nach jeder Durchfahrt schließt“ angefügt.

10. § 36 erhält folgende Fassung:
  „Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen in dieser Satzung werden verallge-

meinernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.“

12.  Die bisherigen Anlagen 1, 2, 3, 4 und 9 werden durch die dieser Satzung angefügten 
Anlagen 1, 2, 3, 4 und 9 ersetzt. Die Anlage 12 wird erstmals angefügt.

Art. II
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Stendal in Kraft.

Hansestadt Stendal, den 09.10.2020

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister              

Anlagen
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Hansestadt Stendal

3. Satzung
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal

Auf der Grundlage der §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.07.2020 (GVBl. LSA S. 372), i. 
V. m. den §§ 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) i. d. F. vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.09.2019 (GVBl. LSA S. 284), 
hat der Stadtrat der Hansestadt Stendal in seiner Sitzung am 28.09.2020 die folgende Satzung 
zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal vom 12.07.2016 (Amts-
blatt für den Landkreis Stendal vom 03.08.2016, S. 102), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 15.10.2019 (Amtsblatt für den Landkreis Stendal vom 06.11.2019, S. 263) beschlossen:

Art. 1
Änderungen

1. Nach § 6 wird folgender § 7 angefügt:

„Gleichstellungsklausel

Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen in dieser Satzung werden verallgemei-
nernd verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.“

2. Der bisherige § 7 wird § 8.

3.  Das bisherige Gebührenverzeichnis entfällt und wird durch das als Anlage beigefügte 
ersetzt.

Art. 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.11.2020 in Kraft.

Hansestadt Stendal, den 09.10.2020

Klaus Schmotz
Oberbürgermeister              

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Hansestadt Stendal

Gebührenverzeichnis

I. Grabnutzungsgebühren Nutzungs-
jahre/
Ruhezeit

Gesamt-
betrag in 
Euro

Jahresbetrag  
für Nacherwerb  
in Euro

1. Erdwahlgrab Stendal 30 990,00 33,00 

2. Doppelerdwahlgrab Stendal 30 1.950,00 65,00 

3. Erdwahlgrab Haferbreite 30 798,00 26,60

4. Doppelerdwahlgrab Haferbreite 30 1.494,00 49,80

5. Erdwahlgrab Ortsteile 30 684,00 22,80

6. Doppelerdwahlgrab Ortsteile 30 1.263,00 42,10

7. Erdreihengrab 25 570,00 -

8. Erdreihengrab Kind 25 256,00 -

9. Kindergemeinschaftsanlage 25 402,00 -

10. Erdgemeinschaftsanlage, halbanonym 25 1.050,00 -

11.  Urnenwahlgrab I und II (4 U)  
Friedhof Stendal

30 915,00 30,50

12.  Urnenwahlgrab (4 U) Uchtspringe, 
Welle

30 876,00 29,20

13.  Urnenwahlgrab (3 U) Stendal,  
Uchtspringe

30 624,00 20,80

14. Urnenwahlgrab Denkmal 30 1.299,00 43,30

15. Urnenreihengrab Friedhof III Stendal 20 398,00 -

16. Urnenreihengrab Klein Möringen 20 359,00 -

17. Urnengemeinschaftsanlage     20 500,00 -

18.  Urnengemeinschaftsanlage,  
halbanonym

20 580,00 -

 

II./A Bestattungs- und Beisetzungsgebühren montags bis freitags Euro
1. Öffnen und Schließen des Grabes einschließlich Vor- und Nachbereitung
a) Erdbestattung Reihengrab 420,00

b) Erdbestattung Wahlgrab 470,00

c) Erdbestattung Kindergrab 235,00

d) Urnenbeisetzung (Reihe/Wahlgrab) 84,00

e) Urnengemeinschaftsanlage 94,00

f) Urnengemeinschaftsanlage, halbanonym 105,00

2. Ausbettungen
a) Ausbettungen Erde 438,00

b) Ausbettungen Urne einschl. Versand 73,00

3. Friedhofspersonal
a) Träger Erdbestattung/Person 34,50

b) Urnenpersonal 34,50
 

II./B Bestattungs- und Beisetzungsgebühren samstags  Euro
1. Öffnen und Schließen des Grabes einschließlich Vor- und Nachbereitung
a) Erdbestattung Reihengrab 486,00

b) Erdbestattung Wahlgrab 536,00

c) Erdbestattung Kindergrab 301,00

d) Urnenbeisetzung (Reihe/Wahlgrab) 150,00

e) Urnengemeinschaftsanlage 150,00

f) Urnengemeinschaftsanlage, halbanonym 160,00

2. Ausbettungen
a) Ausbettungen Erde -

b) Ausbettungen Urne einschl. Versand -

3. Friedhofspersonal
a) Träger Erdbestattung/Person 51,75

b) Urnenpersonal 51,75

III. Abräumung Grabstellen Euro
a) Abräumung Erdgrabstelle 67,00

b) Abräumung Urnengrabstelle 41,00

IV. Benutzung Trauerhallen   Euro
1. Stendal 190,00

2. Klein Möringen 50,00

3. Uchtspringe 125,00

4. Welle 50,00

V. Verwaltungsgebühren Euro
1. Grabmalgenehmigungen 26,00

2. Zuweisung Grabstelle 20,00

3. Verlängerung Nutzungsrecht 22,00

4. Vorzeitige Rückgabe Nutzungsrecht 15,00

5. Genehmigung Aus-/Umbettungen 67,00


